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Intraoralscanner
Die Zukunft der Zahnmedizin ist 
 digital, sowohl in Praxen als auch in 
 Laboren. Dr. Ingo Baresel zeigt Ent-
scheidungskriterien beim Kauf eines 
Intraoralscanners auf. 

ZWP Designpreis 2018
Nach dem Teilnehmerrekord im vergan-
genen Jahr suchen wir auch 2018 wieder 
 „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“. 
Ihre Bewerbung reichen Sie bitte bis 
zum 1. Juli 2018 ein.

Haltungsschäden
Die ergonomisch konzipierten Stühle 
mit verstellbarer Sitzfl ächenneigung 
und einer fl exiblen Rückenlehne des 
 dänischen Herstellers XO CARE beugen 
Zwangshaltungen vor.Seite 8f Seite 11 Seite 15

Ärzte, Apotheker und Zahnärzte 
bringen Digitalisierung voran

Chancen neuer Technologien für Patienten und 
Heilberufe gewinnbringend nutzen.

BERLIN – Ob elektronische Ge-
sundheitskarte, Praxisverwaltungs sys-
teme oder elektronische Patienten-
akte – die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen schreitet unaufhaltsam 
voran. Ärzte, Apotheker und Zahn-
ärzte wollen diesen Prozess gemein-
sam gestalten und dabei die Chancen 
neuer Technologien für Patienten 
und Heilberufe so gewinnbringend 
wie möglich nutzen. Zu diesem Ziel 
haben sich die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV), die Bundes-
vereinigung Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA) sowie auch die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) ausdrücklich bekannt.

„Letter of Intent“
Die drei Bundesorganisationen 

haben eine entsprechende Absichts-
erklärung („Letter of Intent“) unter-
zeichnet. Mit diesem koordinierten 
Vorgehen wird unter anderem die 
Bedeutung der Telematikinfra-
struktur für das Gesundheitswesen 
betont und der Einsatz neuer Tech-
nologien in allen Anwendungsberei-
chen befürwortet. Darüber hinaus 
umfasst die Initiative die Entwick-

lung und Umsetzung einer gemein-
samen digitalen Agenda.

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender 
des Vorstandes der KZBV: „Um die 
vielfältigen Chancen der Digitalisie-
rung bestmöglich zu nutzen, müssen 
sinnvolle und zweckmäßige Techno-
logieanwendungen geschaffen und 
im Sinne von Patienten und Heil-
berufen zeitnah umgesetzt werden. 
Datensouveränität, Datenschutz und 
Datensicherheit müssen dabei höchs-
ten Ansprüchen genügen und für alle 
Beteiligten jederzeit gewährleistet 
sein. Gemeinsam mit Ärzten und 
Apothekern wird sich die Vertrags-
zahnärzteschaft aktiv in die Ausge-
staltung der digitalen Zukunft des 
Gesundheitswesens einbringen.“

Dr. Andreas Gassen, Vorstands-
vorsitzender der KBV: „Die digitale 
Vernetzung aller Akteure im Ge-
sundheitswesen wird eine der zen-
tralen Herausforderungen in den 
nächsten Jahren sein. Gemeinsam 
mit der Politik müssen wir eine 
übergreifende E-Health-Strategie 
für die Gesundheitsversorgung ent-

Der Koalitionsvertrag aus Sicht der KZBV
Große Zustimmung – aber auf die richtige Gewichtung und Gestaltung der Einzelprojekte kommt es an.

BERLIN – In einer ersten Einschät-
zung des Koalitionsvertrages von 
Union und SPD hat die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) alle Vorhaben begrüßt, die 
die substanzielle Ver besserung der 
Versorgung der Menschen in den 
Mittelpunkt des künftigen Regie-
rungshandelns stellen.

„Diese Fokussierung deckt sich 
im Grundsatz mit der Agenda 
Mundgesundheit der KZBV, aller-
dings kommt es jetzt auf die richtige 
Gewichtung und Gestaltung der 
Einzelprojekte an“, sagte Dr. Wolf-
gang Eßer, Vorsitzender des Vor-
standes der KZBV. „Insbesondere 
Aussagen zu Themen wie Büro-
kratieabbau, Freiberufl ichkeit und 
Selbstverwaltung fi nden die unge-
teilte Zustimmung der Vertrags-
zahnärzteschaft.“

Auch dem Ziel der Koalition, 
gleichwertige Lebensbedingungen 
in ganz Deutschland und eine gute 
Versorgung vor Ort zu schaffen, 
habe sich die KZBV immer ver-

pfl ichtet gefühlt. „Zum Beispiel 
haben wir Zahnärzte bei der Pfl ege 
seit Jahren konsequent gehandelt 
und mit Unterstützung der Politik 
Bemerkenswertes für alle Bevöl-
kerungsgruppen erreicht. Diesen 
erfolgreichen Weg gilt es weiter 
 gemeinsam zu beschreiten, etwa 
bei der Bekämpfung der Volks-

krankheit Parodontitis, für die 
KZBV und BZÄK kürzlich ein 
tragfähiges und wissenschaftlich 
abgesichertes Versorgungskonzept 
vorgelegt haben“, sagte Dr. Eßer.

Positive Signale
Eine Erhöhung der Festzuschüsse 

für Zahnersatz von 50 auf 60 Pro-
zent sei – aus Sicht der Patienten – 
zunächst positiv zu werten. „Aller-
dings bleibt für eine fundierte Ein-
schätzung abzuwarten, wie dieser 
Schritt in die Versorgung gebracht 
werden soll und inwiefern er sich auf 
das schon lange bewährte Bonus-
system auswirkt. In dem Zusammen-
hang kann die Politik auf unsere 
 Unterstützung bei der Digitalisie-
rung des Bonusheftes zählen. Wir 
haben hier bereits erste Überlegun-
gen angestellt und bringen diese 
gerne in die weitere Diskussion ein.“

Kritik an falscher Weichenstellung
Dr. Eßer benannte aber auch 

grundlegend falsche Weichenstel-

lungen, die die Vereinbarung der 
Regierungs parteien beinhaltet. So 
übte er Kritik an der geplanten Kom-
mission für die Erarbeitung von Vor-
schlägen zur Angleichung des dualen 
Honorarsystems: „Zu einem solch 
riskanten Experiment mit der Ver-
sorgung unserer Patienten hat sich 
die KZBV immer klar ablehnend posi-
tioniert – und daran ändert sich auch 
jetzt nichts. In zahnärztlichen Praxen 
gibt es keine Zweiklassenmedizin 
und Scheindebatten um vermeintlich 
‚ge rechte‘ Honorarordnungen lö-
sen keines der Probleme, die das 
Gesundheitssystem zweifelsohne hat.“

Angebot zur Zusammenarbeit
Für alle anstehenden Refor-

men, die echte Versorgungsverbes-
serungen für die Patienten mit sich 
bringen, bot Dr. Eßer im Namen 
aller Vertragszahnärzte eine kon-
struktive, aber jederzeit auch kri-
tische Zusammenarbeit an. 

Quelle: KZBVHAMBURG – Das Onlineportal 
gehalt.de hat seinen alljährlichen 
Gehaltsatlas veröffentlicht, für den 
mehr als 750.000 Beschäftigte be-
fragt wurden. Wenig überraschend: 
Oberärzte führen die Liste der Top-
verdiener mit einem Jahresgehalt 
von mehr als 121.000 Euro an. Auf 
dem zweiten Rang, jedoch mit 
deutlichem Abstand und fast 
39.000 Euro weniger Gehalt, plat-
zieren sich Fachärzte, dicht gefolgt 
von Fondsmanagern.

Sehr anschaulich lässt sich 
die immense Diskrepanz zu den 
 Flopverdienern nachvollziehen: Im 
Schnitt erhalten sie 100.000 Euro 
weniger pro Jahr. In der Liste fi n-
den sich nicht nur Zimmermäd-
chen und Friseure, sondern auch 
Zahnmedizinische Fachangestellte. 
Sie belegen mit einem Jahresgehalt 
von 28.664 Euro (Mittelwert) Platz 
neun der Berufe mit den niedrigs-
ten Gehältern. Laut Studie schwan-
ken die ZFA-Gehälter je nach Re-
gion zwischen 23.178 Euro und 
32.310 Euro.

Der Report stellt damit einmal 
mehr die großen regionalen Unter-
schiede heraus. Beschäftigte, wie 
auch ZFAs, verdienen in Ländern 
mit hohem Lohnniveau, wie Hessen, 
Baden-Württemberg oder Bayern, 
deutlich besser. Am schlechtesten 
kommen Beschäftigte in den 
neuen Bundesländern, insbeson-
dere in Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg, 
weg. 

Quelle: ZWP online

Eher Flop als Top
ZFAs stehen laut Gehaltsatlas 

auf der Verliererseite.

Fortsetzung auf Seite 2 – rechts unten 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des 
Vorstandes.

© KZVB
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 Mitglied der Informations-
gemeinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern e.V.

wickeln. Wir freuen uns, dass sich 
nun auch die Zahnärzte unserer 
Absichtserklärung zu einer digita-
len Agenda angeschlossen haben.“

ABDA-Präsident Friedemann 
Schmidt: „Wenn die in der ambu-
lanten Versorgung tätigen Heil-

berufe ein gemeinsames Verständ-
nis der Ziele und Herausforderun-
gen der Digitalisierung formulieren, 
ist das die beste Voraussetzung für 

den Aufbau einer konsistenten 
E-Health-Architektur. Ohne eine 
Architektur mit klaren Kommuni-
kationsstrukturen unter den Ak-
teuren ist auch eine sichere Arznei-
mitteltherapie auf lange Sicht nicht 
denkbar. Der Beitritt der KZBV 
zum Letter of Intent ist daher 
ebenso erfreulich wie konsequent.“

KBV, ABDA und KZBV fordern 
unter anderem die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Regelungen 
zum Datenschutz, den Ausbau der 
sicheren elektronischen Kommu-
nikationsmöglichkeiten zwischen 
den sogenannten Leistungserbrin-
gern sowie einheitliche Standards 
und Schnittstellen für die elektro-
nische Patientenakte. Der Letter of 
Intent zur Entwicklung und Um-
setzung einer gemeinsamen digita-
len Agenda kann auf den Websites 
der unterzeichnenden Organisa-
tionen (abda.de, kbv.de, kzbv.de) 
abgerufen werden. 

Quelle: KZBV

 Fortsetzung von Seite 1: 

„Ärzte, Apotheker und Zahnärzte bringen 

Digitalisierung voran“

Haus der Bayerischen Zahnärzte
Prominente Gäste kamen zur Eröffnung Ende Januar.

Fehlende Fortbildung bei Vertrags(zahn)ärzten
Ist ein Nachreichen von Unterlagen möglich?

Ohne Funktion ist alles nichts – 
mit Digitalisierung geht vieles besser

Statement von Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg.

MÜNCHEN – Vor 90 Jahren trat 
zum ersten Mal die Vollversamm-
lung der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer (BLZK) zusammen, 
nachdem 1927 das Bayerische Ärzte-
gesetz in Kraft getreten war. Zeit-
gleich mit diesem Jubiläum feierte die 
BLZK die Einweihung ihres neuen 
Verwaltungsgebäudes im Münchner 
Stadtteil Mittersendling. Nach knapp 
zweijähriger Bauzeit wurde das 
„Haus der Bayerischen Zahnärzte“ 
unter Beteiligung vieler prominenter 
Gäste seiner Bestimmung übergeben. 

Aus Sicht des Präsidenten der 
Bayerischen Landeszahnärztekammer, 
Christian Berger, ist der Neubau 

„ein starkes Zeichen für die Zukunft 
der Selbstverwaltung“. Hauptge-
schäftsführer Peter Knüpper freute 
sich, dass endlich wieder alle Mit-
arbeiter der Kammer „unter einem 
Dach“ arbeiten. Der 25. Januar 2018 
war auch für Dipl.-Volkswirt Stephan 
Grüner, Geschäftsführer der Euro-
päischen Akademie für zahnärzt-
liche Fort- und Weiterbildung GmbH, 
ein wichtiges Datum: Europas größ-
ter industrieunabhängiger Fortbil-
dungsanbieter auf dem Sektor 
Zahnmedizin nutzt im neuen Ge-
bäude zwei Etagen, unter anderem 
für die Fortbildung des zahnärzt-
lichen Personals. 

Bayerns Staatsministerin für 
Gesundheit und Pfl ege, Melanie 
Huml, überbrachte die Gratulation 
der Staatsregierung. Glückwünsche 
kamen auch von Dr. Manfred Kin-
ner, Vorstandsmitglied der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bay-
erns (KZVB), der trotz der räum-
lichen Trennung – die BLZK war 
bislang Mieterin der KZVB – auf 
gute Nachbarschaft setzt. Die Ein-
segnung wurde von Pfarrer Detlev 
Kahl, Pfarrverband Mittersendling, 
St. Achaz, vorgenommen. 

Quelle: BLZK

MÜNCHEN – Ein Urteil des Sozial-
gerichtes München vom 24. Mai 2017 
(S 38 KA 205/16) zeigt überdeut-
lich, dass die Nichterfüllung der 
vertrags(zahn)ärztlichen Fortbil-
dungsverpf lichtung nach § 95d 
SGB V weitreichende Konsequen-
zen haben kann.

Nach Auffassung der Münch-
ner Richter gehört die Fortbil-
dungspfl icht des Vertragsarztes zu 
den Grundpfl ichten vertragsärzt-

licher Tätigkeit. Die Tatsache, dass 
der Gesetzgeber die Fortbildungs-
pfl icht so detailliert geregelt habe, 
spreche für den hohen Stellenwert. 
Grundsätzlich sei vor dem Hinter-
grund des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes das gesamte Verhalten 
des Vertragsarztes außerhalb des 
Pfl ichtverstoßes mit zu refl ektieren.

Bei den Honorarkürzungen 
nach § 95d Abs. 3 SGB V handele es 
sich nicht um Disziplinarmaßnah-

men im engeren Sinn. Die Auswir-
kung ähnele aber der von Geld-
bußen, die als Disziplinarmaßnah-
men vorgesehen sind. Eine Nach-
reichung von Fortbildungspunkten 
sei nicht möglich, da es sich bei 
§ 95d Abs. 3 S. 4 SGB V um eine ge-
setzliche Ausschlussfrist handele. 

Quelle: RA Michael Lennartz, 
lennmed.de, Kanzlei-Newsletter 06-17

HAMBURG – „Funktion ist nicht 
alles, aber ohne Funktion ist alles 
nichts“ – so umschrieb Prof. Dr. 
 Alexander Gutowski die Bedeutung 
der Funktion bereits vor Jahren. 
In der zahnärztlichen Behandlung 
kommt das Thema Funktion in zwei 
Zusammenhängen vor: Da ist zum 
einen die Ausgestaltung von Be-
handlungstechniken in einer Weise, 
die iatrogen hervorgerufene Funk-
tionsstörungen möglichst vermei-
det. Hinzu kommt für die Patienten, 
bei denen craniomandibuläre Dys-
funktionen vorliegen, die entspre-
chende Diagnostik und Therapie.

Schon lange wussten viele 
Zahnärzte aus Erfahrung, dass 
überkonturierte Füllungen und 
Zahnersatz oder unglücklich ste-
hende Zähne bei vulnerablen Pa-
tienten Probleme verursachen. In-
zwischen belegen zahlreiche kli-
nische Studien diese Zusammen-
hänge. Dabei zeigte sich, dass 
Okklusionsstörungen zu veränder-
ter Signalverarbeitung im Gehirn 
führen, und zwar im limbischen 
System, dort wo auch die emotio-
nalen Belastungen verarbeitet wer-
den. Es gilt also, beides zu ver-
meiden …

Im Rahmen zahnärztlich res-
taurativer Behandlungen helfen 
heute diverse Techniken, iatrogene 
Störungen der Funktion zu vermei-
den. Im Grunde ist dabei das Ziel, 
dass keine Kontakte das extrem 
genau justierte System „Okklusion“ 
stören – aber auch keine Zähne in 
Nonokklusion stehen. Diesem Ziel 
dienen genaue Abformungen, die 
schädelbezügliche Übertragung der 
Oberkieferposition mittels entspre-
chender Gesichtsbögen – im Liegen. 
Die Registrierung und Wiedergabe 
der dynamischen Okklusion ent-
sprechend der individuellen Pa-
tientensituation gehört auch dazu – 
Artikulatoren oder CAD/CAM-Sys-
teme, die das nicht können, sind 

 unausgereift. Theoretisch könnten 
hier zukünftige virtuelle Systeme 
nicht mehr nur Winkelwerte ein-
stellbar machen, sondern genau 
die Patientenbewegungen in real-
dynamischer Artikulation simu-
lieren – die Arbeitsgrupppe um 
Prof. Dr. Bernd Kordass in Greifs-
wald arbeitet daran.

Digitalisierung
Apropos CAD/CAM: Die digi-

tale Restaurationsherstellung nahm 
mit den Arbeiten von Prof. Dr. Dr. 
Werner Mörmann und Dr. Marco 
Brandestini ihren Anfang, und ohne 
das biogenerische Kaufl ächenmo-
dell von Prof. Dr. Dr. Albert Mehl 
wäre das heutige Niveau der digi-
talen Herstellung von Zahnersatz 
unmöglich. 

Funktionsdiagnostik
Mittlerweile ist das Thema 

 Digitalisierung auch in der Funk-
tionsdiagnostik angekommen – die 
Tagung der DGFDT im November 
2017 zeigte dabei, wohin die Reise 
geht. Deutlich verfeinerte digitale 
Aufzeichnungssysteme (zebris) und 
virtuelle Artikulatoren (Gamma 
Dental CADIAX) stehen in den 
Startlöchern. Und zum Standard 
in der Funktionsdiagnostik wird 
die digitale zahnärztliche Befund-
auswertung mittels spezieller Soft-
ware, die die verschiedenen Be-
funde zeitlich ordnet und inhalt-
lich zusammenfasst (dentaConcept 
CMDfact 4). 

Auch die Digitalisierung der 
Funktionsdiagnostik und der funk-
tionellen Kaufl ächengestaltung zeigt 
dabei Parallelen zu Microsoft 
Windows oder dem iPhone – ab 
der 3. Generation setzen die Sys-
teme sich praktisch durch; ab 
der 4. Generation wird ihre Funk-
tion dann noch einmal drastisch 
besser. Ohne Funktion ist eben 
alles nichts … 

Jubiläumsfoto (v.l.): der neue BLZK-Hauptgeschäftsführer Sven Tschoepe, BLZK-Präsident Christian Berger, Bayerns Gesund-
heitsministerin Melanie Huml sowie Tschoepes Vorgänger im Amt, Peter Knüpper.

Friedemann Schmidt (Präsident der ABDA), Dr. Andreas Gassen (Vorsitzender des 
 Vorstandes der KBV) und Dr. Wolfgang Eßer (Vorsitzender des Vorstandes der KZBV).

© Violetta Odenthal

© BLZK
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Schnelles Internet für alle?
Deutschland 2017 trotz Zuwachs weiter im EU-Mittelfeld.

Wechsel: BLZK mit neuem 
Hauptgeschäftsführer

Ass. jur. Sven Tschoepe, LL.M., folgt auf Rechtsanwalt Peter Knüpper.

Vorstand der Landeszahnärzte-
kammer Hessen neu gewählt

Präsident Dr. Michael Frank und Vizepräsident 
Dr. Wolfgang Klenner im Amt bestätigt.

WIESBADEN – „42 Prozent aller 
deutschen Unternehmen mit Zu-
gang zum Internet und mindestens 
zehn Beschäftigten verfügten 2017 
über einen schnellen Internet-
anschluss. Darunter wird ein fes-
ter Breitbandanschluss mit einer 
vertraglich vereinbarten Daten-
übertragungsrate von mindestens 
30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) 
verstanden.
Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) weiter mitteilt, lag Deutsch-
land damit wie in den Vorjahren 
im europäischen Mittelfeld und 
knapp über dem Durchschnitt aller 
28 EU-Mitgliedstaaten (40 Prozent). 
Im Vergleich zum Vorjahr ist der 
Anteil der Unternehmen mit schnel-
lem Internet in Deutschland um 
vier Prozentpunkte (2016: 38 Pro-
zent) gestiegen. 

Spitzenreiter Dänemark
Die Spitzenplätze in der Europäi-
schen Union belegten im Jahr 2017 

Dänemark (73 Prozent), die Nie-
derlande (65 Prozent) und Schwe-
den (64 Prozent). Am geringsten 
verbreitet war schnelles Internet bei 

Unternehmen in Zypern, Griechen-
land und Italien. 

Quelle: Statistisches Bundesamt

MÜNCHEN – Zum 1. Februar 
2018 trat Ass. jur. Sven Tschoepe, 
LL.M., (43) die Nachfolge des lang-
jährigen Hauptgeschäftsführers der 
Bayer ischen Landeszahnärztekam-
mer (BLZK), Rechtsanwalt Peter 
Knüpper (63), an. Dieser beendete 
Ende Januar auf eigenen Wunsch 
seine Tätigkeit nach mehr als 20 
Jahren im Dienste der bayerischen 
Zahnärzteschaft.

Tschoepe kommt von der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) in 
Berlin, wo er bis zu seinem Wech-
sel nach Bayern den Bereich Ver-
sorgung und Qualität verantwor-
tete. Gemeinsam mit dem Kauf-
männischen Geschäftsführer der 
BLZK, Dipl.-Volkswirt Stephan 
Grüner, wird er künftig die 
Entwicklung der zahnärztlichen 
Selbstverwaltung in Bayern mit-
gestalten.

Der gebürtige Brandenburger 
Sven Tschoepe organisierte im 
 Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit 
die Schnittstelle der BZÄK zum 
 Gemeinsamen Bundesausschuss 
 (G-BA). Er war unter anderem 
Ansprechpartner für das Projekt 
der Tele matikinfrastruktur. Beide 
Schwerpunkte wird er in die Ar -
beit der zahnärztlichen Selbstver-
waltung in Bayern einbringen.

Peter Knüpper bleibt der zahn-
ärztlichen Selbstverwaltung in Bay-
ern als Geschäftsführer der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bay-
erns (KZVB) zunächst noch erhal-
ten. In dieser Funktion wird der 
bisherige Kammergeschäftsführer 
noch bis voraussichtlich 2019 die 
Arbeit der KZVB mitgestalten. 

Quelle: 
Bayerische Landeszahnärztekammer

FRANKFURT AM MAIN – Auf 
der konstituierenden Delegierten-
versammlung der Landeszahnärzte-
kammer Hessen am 31. Januar wurde 
der neue Vorstand für die Legislatur-
periode 2018–2022 gewählt. Mit 42 
von 46 Stimmen wurde der bisherige 
Präsident Dr. Michael Frank, nieder-
gelassener Zahnarzt und Oralchi-
rurg in Lampertheim, von den De-
legierten in seinem Amt bestätigt. 
Sein Amtskollege Dr. Wolfgang 
 Klenner, niedergelassen in Stadt-
allendorf, wurde als Vizepräsident 
ebenfalls für eine weitere fünfjäh-
rige Legislatur mit großer Mehrheit 
wiedergewählt.

„Die erneute Wahl zum Präsiden-
ten der LZKH ist für mich einerseits 
eine Bestätigung für die bisher geleis-
tete Arbeit, zugleich aber auch ein 
Auftrag, diese Arbeit fortzusetzen 
und in den kommenden fünf Jahren 
in einem starken Team Lösungen für 
die drängenden Probleme des Berufs-
standes zu entwickeln. Demografi e, 
Digitalisierung, Qualitätssicherung – 
gerade auch bei Informationen in den 
Medien – und Personalmangel in den 
Praxen sind nur einige Themen, die 
uns weiterhin vor große Herausforde-
rungen stellen. Zahnärztliche Berufs-
politik muss die Ausübung des Zahn-
arztberufes im Wandel der Zeiten 
 zukunftsfähig machen – zum Wohle 
aller Patienten in diesem Land“, 
 kommentierte Kammerpräsident 
Dr. Frank seine Wiederwahl und die 
Bestätigung des übrigen Vorstandes.

Die Landeszahnärztekammer 
Hessen ist die Berufsvertretung 
aller in Hessen derzeit tätigen 5.622 
Zahnärzte, 3.918 sind davon nieder-
gelassen. 

Quelle: 
Landeszahnärztekammer Hessen

Sven Tschoepe ist neuer Hauptgeschäftsführer der BLZK.
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